
 
Informationen zur Einstellungsprüfung bzw. zum Einstellungsverfahren  
 
 
Eingestellt werden kann: 
 

• die im Stellenprofil genannten Voraussetzungen erfüllt 

• die Einstellungsprüfung besteht, diese gliedert sich in einen 
- sportlichen 
- praktischen und 
- schriftlichen Teil 

• ein Auswahlgespräch mit Erfolg abschließt 

• seine gesundheitliche Eignung für den Feuerwehrdienst durch eine 
amtsärztliche Untersuchung nachweist. 

 
1. Physische Eignungsfeststellung (Sportlicher Prüfungsteil)  
 

• Drehleitersteigen  

• Wechselsprünge 

• Beugehang  

• Kasten-Bumerang-Test 

• Personenrettung (Dummy ziehen) 

• 3.000 m-Lauf (Alt.: Pendellauf) 

• 200 m-Kombischwimmen (Tauchen und Schwimmen) 

2. Schriftlicher Prüfungsteil (120 Minuten) und Praktischer Prüfungsabschnitt 
pädagogisch-didaktische Fähigkeiten  

• Deutschprüfung (Deutsch Rechtschreibung 10 Minuten und Deutsch 
Grammatik 15 Minuten) 

• Schriftlicher Logiktest (Figurale Verarbeitungskapazität 20 Minuten, 
Bearbeitungsgeschwindigkeit 10 Minuten, Praktisches Verständnis 15 Minuten) 

• Rechnen (Numerische Verarbeitungskapazität 40 Minuten) 

• Fragen zur Allgemeinbildung (Allgemeinwissen 10 Minuten) 

Pädagogisch-didaktischer Teil (10 Minuten) 

3. Praktischer Prüfungsteil       
 
An vier bis fünf Stationen wird Ihr handwerkliches Geschick und Improvisationstalent 
sowie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten von Erstmaßnahmen (Erste Hilfe) geprüft. 
 
Die Zulassungsprüfung für feuerwehrtechnischen Dienst gilt als nicht bestanden, wenn 
im Gesamtschnitt die Note schlechter als 4,5 ist oder in einer Einzelprüfungen die Note 
6 erreicht wird oder bei allen Disziplinen mehr als einmal die Note 5 erreicht wird. 
 
Wer den Einstellungstest besteht, wird zu einem Auswahlgespräch eingeladen.  
Die endgültige Auswahlentscheidung richtet sich dem Leistungsgrundsatz.  
 
 



Sporttest: 

 
 



 


